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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Embedded Systems, M.Sc. 
Hochschule: Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und 

Recht 
Standort: Pforzheim 

Datum: 08.12.2020 
Akkreditierungsfrist: 01.09.2020 - 31.08.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 
2 des Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 

Im Akkreditierungsbericht und im ursprünglich gestellten Akkreditierungsantrag wurde die 
"Vertiefungsrichtung Teilzeitmaster“ des konsekutiven Masterstudienganges „Embedded Systems“ als 
eigenständiger Studiengang zur Akkreditierung beantragt. Auf seiner 105. Sitzung kam der 
Akkreditierungsrat zu der Einschätzung, dass es sich bei dem zur Akkreditierung beantragten 
weiterbildenden Masterstudiengang um eine Vertiefungsrichtung, d.h. formell um keinen 
eigenständigen Studiengang i.S. von § 30 Abs. 1 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg und 
damit nicht um einen Akkreditierungsgegenstand im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziffer 2 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag handelt. Mit der Stellungnahme hat die Hochschule den 
ursprünglich gestellten Antrag zurückgezogen. Gemäß der Stellungnahme ist Gegenstand der 
Akkreditierung der konsekutive Masterstudiengang "Embedded Systems" (M.Sc.) mit zwei 
Studiengangsvarianten: Die erste Variante ist der in Vollzeit an der Hochschule Pforzheim 



106. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Abweichung 

durchgeführte konsekutive Masterstudiengang „Embedded Systems“ („Vertiefungsrichtung 
Vollzeitmaster“). Die zweite Variante wird gemäß § 31 Abs. 5 des Hochschulgesetzes des Landes 
Baden-Württemberg durch einen nichthochschulischen Bildungsanbieter als berufsbegleitendes 
Kontaktstudium durchgeführt; das dabei erworbene Zertifikat wird auf den konsekutiven Studiengang 
angerechnet („Vertiefungsrichtung Teilzeitmaster“). Der Profilanspruch „weiterbildend“ wird von der 
Hochschule nicht mehr beansprucht. Für den Akkreditierungsrat ist nachvollziehbar, dass die 
wesentlichen Aspekte wie u.a. zum Studiengangskonzept (S. 39), der Studierbarkeit (S. 58 und den 
nichthochschulischen Kooperationen (S. 81) im Akkreditierungsbericht erfasst und positiv bewertet 
worden sind. 


